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Sämtliche Beschilderung ist durch den Auftragnehmer 
gem. RSA und ZTV-SA (Größe 2, Typ 2) aufzustellen, vorzuhalten 
und zu kontrollieren. Widersprüchliche Beschilderung ist durch 
den Auftragnehmer in Abstimmung mit der Straßenmeisterei 
fachgerecht abzudecken. Die Beschilderung ist vor Baubeginn von 
der Straßenmeisterei in Anwesenheit des Auftragnehmers
abzunehmen und freizugeben. Die Infotafeln sind 2 Wochen vor 
Beginn der Baumaßnahme vom Auftragnehmer aufzustellen.
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